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hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 2009 
durch den Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts Hund, 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Brunn und Prof. Dr. Berlit, 
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Stengelhofen und 
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Störmer 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 13. Mai 2008 wird zu-
rückgewiesen.  
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Revisionsverfahrens. 
Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 

 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger begehrt die Feststellung, dass die im Jahre 1987 geborene Auszu-

bildende M. K. gegen den Beklagten einen Anspruch auf erhöhte Ausbildungs-

förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wegen ihrer Unter-

bringung in einem Internat für lernbehinderte schwerhörige Schülerinnen und 

Schüler hat.  

 

Die Auszubildende ist ausweislich des ärztlichen Zeugnisses des Gesundheits-

amtes A. vom 4. August 1993 schwerhörig und lernbehindert. Sie ist im Besitz 

eines Schwerbehindertenausweises, der einen Grad der Behinderung von 100 

sowie die Merkzeichen G (Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich 

beeinträchtigt), H (hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes) 

und RF (gesundheitliche Voraussetzungen für die Befreiung von der Rundfunk-

gebührenpflicht erfüllt) ausweist. Am Wohnort ihrer Eltern befindet sich nur eine 

Schule für Schwerhörige und Gehörlose. Aus diesem Grund besuchte sie auf 

Empfehlung des Gesundheitsamtes A. seit ihrer Einschulung im September 

1993 die Schule für lernbehinderte Schwerhörige der R.-W.-Stiftung in H. und 

das angeschlossene Internat.  
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Mit Bescheid vom 30. August 1993 bewilligte der Kläger Eingliederungshilfe in 

Form der Übernahme der Unterbringungskosten im Internat der R.-W.-Stiftung, 

der Fahrtkosten für Familienheimfahrten sowie eines Barbetrages zur persönli-

chen Verfügung. 

 

Unter dem 21. August 2003 bzw. dem 25. Juni 2004 begehrte der Kläger vom 

Beklagten als Träger der Ausbildungsförderung gemäß § 104 SGB X die Erstat-

tung der Kosten für die Internatsunterbringung betreffend das Schuljahr 

2003/2004 bzw. das Schuljahr 2004/2005 und stellte zugleich formlos einen 

Antrag gemäß § 91a BSHG/§ 95 SGB XII. 

  

Die Auszubildende stellte sowohl für das Schuljahr 2003/2004 als auch für das 

Schuljahr 2004/2005 einen Antrag auf Ausbildungsförderung. Mit bestandskräf-

tigem Bescheid vom 11. Januar 2005 gewährte der Beklagte für den Zeitraum 

September 2003 bis Juli 2004 eine monatliche Ausbildungsförderung in Höhe 

von 185 €. Hinsichtlich der Internatskosten führte er aus, dass diese in einem 

späteren Bescheid berücksichtigt würden. Mit Bescheid vom 26. Juli 2005 wie-

derholte der Beklagte diese Bewilligung und lehnte im Übrigen die Übernahme 

der Kosten für die Internatsunterbringung ab. Die Unterbringung erfolge nicht 

aus entfernungsbedingten Gründen, da am Wohnort der Auszubildenden eine 

entsprechende schulische Einrichtung in erreichbarer Nähe (F.-F.-Schule in K.) 

vorhanden sei. Mit weiterem Bescheid vom 26. Juli 2005 erkannte der Beklagte 

der Auszubildenden für den Zeitraum August 2004 bis Juli 2005 unter Zugrun-

delegung eines Bedarfs von 348 € eine monatliche Ausbildungsförderung in 

Höhe von 262 € zu. 

 

Gegen beide Bescheide vom 26. Juli 2005 legte der Kläger mit der Begründung 

Widerspruch ein, die Auszubildende sei schwerhörig und lernbehindert und für 

lernbehinderte Schwerhörige gebe es am Wohnort der Auszubildenden keine 

Schule.  

 

Die Regierung S. wies die Widersprüche zurück. Für die Internatskosten könn-

ten keine Leistungen nach der Härteverordnung zum Bundesausbildungsförde-
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rungsgesetz beansprucht werden, da diese nicht primär ausbildungsbedingt, 

sondern aus Gründen der Behinderung erforderlich seien. 

  

Das Verwaltungsgericht gab der hiergegen erhobenen Verpflichtungsklage des 

Klägers mit Urteil vom 24. Oktober 2006 statt. Dabei stellte es ausdrücklich 

fest, dass der Kläger - entgegen seiner Anträge vom 21. August 2003 bzw. 

25. Juni 2004 - keine Kostenerstattung nach §§ 102 ff. SGB X begehre. Viel-

mehr mache er auf der Grundlage des § 91a BSHG/§ 95 SGB XII im Wege der 

Prozessstandschaft für die Auszubildende den Anspruch auf Ausbildungsförde-

rung gemäß § 14a BAföG i.V.m. §§ 6, 7 HärteV geltend.  

 

Mit Urteil vom 13. Mai 2008 hob das Berufungsgericht das erstinstanzliche Ur-

teil insoweit auf, als es den Beklagten zur Leistung von Ausbildungsförderung 

an den Kläger verpflichtet. Auf der Grundlage des § 91a BSHG/§ 95 SGB XII 

könne der Kläger im Wege der Prozessstandschaft nur die Feststellung der 

Leistungsverpflichtung des Beklagten begehren. Hinsichtlich des kassatori-

schen Teils des erstinstanzlichen Urteils wies das Berufungsgericht die Beru-

fung zurück. Die angefochtenen Bescheide seien rechtswidrig, soweit darin die 

Übernahme der Internatskosten abgelehnt werde. Der Beklagte habe der Aus-

zubildenden für diese Kosten nach § 14a BAföG i.V.m. §§ 6, 7 HärteV Ausbil-

dungsförderung zu bewilligen. Unstreitig sei, dass die Auszubildende für die 

Zeiträume September 2003 bis Juli 2004 und August 2004 bis Juli 2005 zu 

Recht Ausbildungsförderung erhalten und sich ihr Bedarf in Höhe von 348 € 

nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BAföG bemessen habe. Ebenso erfülle das In-

ternat der R.-W.-Stiftung die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 HärteV. Die Aus-

zubildende sei dort außerhalb der Unterrichtszeiten pädagogisch betreut wor-

den. Die Kosten der Internatsunterbringung seien keine Aufwendungen für ihre 

Unterkunft im Sinne des § 14a Satz 1 Nr. 2 BAföG, da mit ihnen neben der Be-

herbergung auch das Essen und die pädagogische Betreuung vergütet würden. 

Es handele sich vielmehr um Kosten für die Ausbildung im Sinne des § 14a 

Satz 1 Nr. 1 BAföG. Die Aufwendungen für die Internatsunterbringung stünden 

auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausbildung. Das Erfordernis 

des unmittelbaren Zusammenhangs dürfe nicht so ausgelegt werden, dass für 

die Internatsunterbringung behinderter Menschen die Härteverordnung nicht 
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mehr zur Anwendung komme. Dies widerspräche dem Nachrang der Sozialhilfe 

gegenüber Leistungen der Ausbildungsförderung. Eine zur Ausbildungsförde-

rung hinzutretende Eingliederungshilfe sei allein dort erforderlich, wo die Leis-

tungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch unter Beachtung 

der Härteverordnung den behinderungsbedingten Bedarf nicht abdecken könn-

ten. Der unmittelbare Zusammenhang sei nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts zu § 10 Abs. 5 AföG nur bei einem allein behinde-

rungsbedingten besonderen Aufwand zu verneinen. Dies treffe auf die Kosten 

für die Unterbringung der Auszubildenden im Internat nicht zu. Diese träten zu 

den allgemeinen Schulkosten nicht als behinderungsspezifisch hinzu und deck-

ten insbesondere keine Aufwendungen ab, mit denen der Behinderung entge-

gengewirkt werden solle. Mit Rücksicht darauf, dass der Anspruch der Auszu-

bildenden, eine auf ihre Behinderung ausgerichtete Ausbildungsstätte zu besu-

chen, ausbildungsförderungsrechtlich anerkannt sei, könne die Behinderung 

alleiniger Grund für die auswärtige Ausbildung und damit ausbildungsbedingt 

sein. Aufgrund der Mehrfachbehinderung der Auszubildenden habe diese das 

Ausbildungsziel nur im Wege der Internatsunterbringung bei der Außenstelle 

der R.-W.-Stiftung in H. erreichen können. Das angebotene Internat sei dabei 

konzeptionell auf die Schule bezogen. Eine andere für sie geeignete Förder-

schule sei am Wohnort ihrer Eltern oder in einer die tägliche Rückkehr ermögli-

chenden Entfernung nicht vorhanden gewesen. Insbesondere hätte die Auszu-

bildende ihr Ausbildungsziel an der F.-F.-Schule in K. für Schwerhörige und 

Gehörlose nicht erreichen können. Die Internatskosten seien in voller Höhe und 

nicht nur in Höhe der Unterbringungskosten nicht behinderter Menschen zu 

übernehmen. Denn § 7 Abs. 1 HärteV definiere die Kosten der Unterbringung 

als die „tatsächlich im Bewilligungszeitraum zu entrichtenden Kosten ohne 

Schulgeld“.  

 

Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Senat zugelassene Revision des Be-

klagten. Er rügt eine Verletzung des § 14a BAföG i.V.m. §§ 6, 7 HärteV sowie 

des sozialhilferechtlichen Nachranggrundsatzes (§ 2 SGB XII). 

 

Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil. 
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II 

 

Die Revision des Beklagten ist unbegründet.  

 

1. Das Berufungsgericht hat im Einklang mit Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 

VwGO) festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Auszubildenden Aus-

bildungsförderung für die Internatsunterbringung zu gewähren. Die hier stritti-

gen Internatskosten stehen im Sinne des § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG in einem 

„unmittelbaren Zusammenhang“ mit der Ausbildung. Denn es gibt in einer die 

tägliche Rückkehr zum Wohnort der Eltern zulassenden Entfernung keine auf 

die Behinderung der Auszubildenden ausgerichtete Ausbildungsstätte. Erst die 

Internatsunterbringung ermöglicht dieser den Besuch einer solchen Ausbil-

dungsstätte und damit eine ihrer Behinderung entsprechende Ausbildung.  

 

Der Senat hat hierzu in seinem Urteil vom heutigen Tage in der Verwaltungs-

streitsache BVerwG 5 C 33.08, das einen im entscheidungserheblichen Kern 

vergleichbaren Sachverhalt betrifft, im Einzelnen Folgendes ausgeführt:  

 

„Zwischen den Beteiligten steht zu Recht nicht im Streit, 
dass der Kläger nach § 95 SGB XII hier zulässigerweise 
die Feststellung der ausbildungsförderungsrechtlichen 
Leistungsberechtigung der Auszubildenden betrieben hat 
und die allgemeinen Voraussetzungen der Gewährung 
von Ausbildungsförderung vorliegen. Zu entscheiden ist 
allein, ob in Bezug auf die Kosten der Internatsunterbrin-
gung der Auszubildenden nach § 14a Satz 1 BAföG i.V.m. 
§§ 6, 7 der Verordnung über Zusatzleistungen in Härtefäl-
len nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
- HärteV - (vom 15. Juli 1974, BGBl I S. 1449, zuletzt ge-
ändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 19. März 2001, 
BGBl I S. 390) Zusatzleistungen der Ausbildungsförde-
rung zu gewähren sind. Dies ist der Fall.  
 
Die Internatskosten sind zwar nicht schon deswegen zu 
übernehmen, weil die tatbestandlichen Voraussetzungen 
des § 6 HärteV erfüllt sind; die Voraussetzungen der Ver-
ordnungsermächtigung sind für die Auslegung und An-
wendung der Verordnungsregelung mit heranzuziehen 
(1.). Die Internatskosten sind auch nicht schon als Unter-
kunftskosten im Sinne des § 14a Satz 1 Nr. 2 BAföG 
übernahmefähig (2.). Diese Aufwendungen sind jedoch im 
Sinne des § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG zur Erreichung des 

12 

13 

14 



-     - 
 
 

7 

Ausbildungsziels notwendig und stehen in einem ‚unmit-
telbaren Zusammenhang’ mit der Ausbildung (3.). 
 
1. Als Rechtsgrundlage für den geltend gemachten An-
spruch auf Übernahme der Internatskosten kommt hier 
nur § 14a BAföG i.V.m. §§ 6, 7 HärteV in Betracht. Die 
Leistungsvoraussetzungen der Verordnungsermächtigung 
des § 14a BAföG müssen auch ohne ausdrückliche Wie-
derholung im Verordnungstext erfüllt sein. Die Erfüllung 
der Voraussetzungen des § 6 HärteV ist für sich allein 
nicht anspruchsbegründend. 
 
Nach § 14a Satz 1 BAföG kann die Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass bei einer Aus-
bildung im Inland Ausbildungsförderung über die Beträge 
nach § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 1 und 2 sowie § 13a 
BAföG hinaus geleistet wird zur Deckung besonderer 
Aufwendungen des Auszubildenden für seine Ausbildung, 
wenn sie hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen 
und soweit dies zur Erreichung des Ausbildungsziels not-
wendig ist (Nr. 1), oder für seine Unterkunft, soweit dies 
zur Vermeidung unbilliger Härten erforderlich ist (Nr. 2). 
Diese Ermächtigung hat der Verordnungsgeber mit der 
Härteverordnung ausgefüllt. Nach § 6 Abs. 1 HärteV wird 
einem Auszubildenden, dessen Bedarf sich nach § 12 
Abs. 2 oder nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 
BAföG bemisst, Ausbildungsförderung zur Deckung der 
Kosten der Unterbringung in einem Internat oder einer 
gleichartigen Einrichtung gewährt, soweit sie den nach 
diesen Bestimmungen des Gesetzes maßgeblichen Be-
darfssatz übersteigen. Internat in diesem Sinne ist ein der 
besuchten Ausbildungsstätte angegliedertes Wohnheim, 
in dem der Auszubildende außerhalb der Unterrichtszeit 
pädagogisch betreut wird und in Gemeinschaft mit ande-
ren Auszubildenden Verpflegung und Unterkunft erhält, 
oder ein selbständiges, keiner Ausbildungsstätte zugeord-
netes Wohnheim, das einem gleichartigen Zweck dient 
(§ 6 Abs. 2 HärteV). Das Wohnheim muss nach landes-
rechtlichen Vorschriften der Schulaufsicht oder der Auf-
sicht des Landesjugendamtes unterstehen (§ 6 Abs. 3 
HärteV). 
 
Diese Voraussetzungen des § 6 HärteV sind hier erfüllt. 
Denn die Auszubildende ist in einem Internat oder einer 
gleichartigen Einrichtung untergebracht, in dem sie neben 
der Unterbringung und Verpflegung auch pädagogisch be-
treut wird. Ihr Bedarf richtet sich nach § 12 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 Satz 2 BAföG, weil sie nicht bei ihren Eltern wohnt 
und Schülerin einer weiterführenden allgemeinbildenden 
Schule ist. Auch die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1a 
Satz 1 BAföG liegen vor, weil von der Wohnung der Eltern 



-     - 
 
 

8 

aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte 
nicht erreichbar ist. Schließlich erfüllt das in der Nähe der 
Schule gelegene, vom D. E. unterhaltene Internat für hör-
geschädigte Schülerinnen und Schüler - wie die Beteilig-
ten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat bestä-
tigt haben - die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 und 3 
HärteV.  
 
Allein hieraus folgt indes kein Anspruch auf Zusatzleistun-
gen der Ausbildungsförderung. Das Verwaltungsgericht ist 
zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Anwendung 
und Auslegung des § 6 HärteV die Tatbestandsvorausset-
zungen der Ermächtigungsnorm des § 14a BAföG selbst 
mit zu berücksichtigen sind (s. etwa BayVGH, Urteil vom 
10. Januar 2007 - 12 B 06.1996 -; Beschluss vom 12. No-
vember 2001 - 12 B 98.2866 -; OVG Münster, Urteil vom 
10. November 1982 - 16 A 582/81 - FEVS 33, 256). Nur 
bei dieser Auslegung hält sich § 6 HärteV in dem nach 
Art. 80 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich verbindlichen 
Rahmen der Ermächtigungsnorm. Das nicht im Wortlaut 
des § 6 HärteV enthaltene Erfordernis eines ‚unmittelba-
ren’ Zusammenhangs von Internatskosten mit der Ausbil-
dung (§ 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG) wird daher in der Ver-
ordnungsregelung vorausgesetzt. 
 
2. Die Kosten einer § 6 HärteV entsprechenden Internats-
unterbringung sind keine ‚Unterkunftskosten’ im Sinne des 
§ 14a Satz 1 Nr. 2 BAföG, für die aufgrund der Verord-
nungsermächtigung Zusatzleistungen bereits dann ge-
währt werden können, wenn dies zur Vermeidung unbilli-
ger Härten erforderlich ist.  
 
§ 6 HärteV sieht keine isolierte Übernahme von Unter-
kunftskosten vor, sondern nur von Internatskosten, die 
weitere Bestandteile enthalten müssen, um überhaupt Zu-
satzleistungen zu ermöglichen. Die Aufwendungen für die 
Internatsunterbringung beschränken sich nicht auf die zur 
Deckung des Unterkunftsbedarfs erforderlichen Leistun-
gen; insoweit knüpft § 14a Satz 1 Nr. 2 BAföG an den 
- ausbildungsförderungsrechtlich (§ 12 Abs. 2 und 3, § 13 
Abs. 2 und 3 BAföG), grundsicherungsrechtlich (§ 22 
SGB II), sozialhilferechtlich (§ 29 SGB XII) und auch 
wohngeldrechtlich (§§ 1 ff. WoGG) vorgeformten - Begriff 
der Unterkunftskosten an, ohne ihn für § 6 HärteV zu er-
weitern. Für die nach § 6 HärteV allein zu fördernde Inter-
natsunterbringung sind die als Leistungsvoraussetzung er-
forderliche pädagogische Betreuung und die Verpflegung 
mit der Unterkunftsgewährung zu einer einheitlichen Leis-
tungsgewährung verschmolzen; Verpflegung und Betreu-
ung sind keine Leistungsbestandteile, die sich als unter-
geordneter Annex zu den Unterkunftskosten darstellen. 
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Der Verordnungsgeber hatte überdies in der Erstfassung 
der Härteverordnung (vom 15. Juli 1974, BGBl I S. 1449) 
die Zusatzleistungen bei Internatsunterbringung (§§ 6, 7 
HärteV) von den Zusatzleistungen zu den Kosten der Un-
terkunft (§ 8 HärteV <aufgehoben durch Art. 7 Nr. 3 des 
Gesetzes zur Reform und Verbesserung der Ausbildungs-
förderung - Ausbildungsförderungsreformgesetz [AföRG] 
vom 19. März 2001, BGBl I S. 390>) getrennt.  
 
Es ist daher nicht zu vertiefen, ob die Übernahme der 
Kosten der Internatsunterbringung zur Vermeidung einer 
unbilligen Härte erforderlich wäre.  
 
3. Die für die Internatsunterbringung der Auszubildenden 
entstehenden Kosten, deren Höhe nicht im Streit steht 
(3.3), sind hier zur Erreichung des Ausbildungsziels not-
wendig (3.1) und stehen im Sinne des § 14a Satz 1 Nr. 1 
BAföG mit der Ausbildung in unmittelbarem Zusammen-
hang (3.2). 
 
3.1 Zwischen den Beteiligten steht zu Recht nicht im 
Streit, dass die auswärtige Unterbringung der Auszubil-
denden ‚zur Erreichung des Ausbildungsziels notwendig’ 
ist. Denn von der Wohnung der Eltern aus ist eine ent-
sprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar. 
Die Auszubildende hat in gleicher Weise wie Menschen 
ohne Behinderung das Recht auf eine ihrer Neigung, Eig-
nung und Leistung entsprechende Ausbildung. Sie hat fer-
ner in gleicher Weise wie Menschen ohne Behinderung 
einen Anspruch auf individuelle Förderung einer derarti-
gen Ausbildung nach Maßgabe des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes, wenn ihr die für ihren Lebensunter-
halt oder ihre Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig 
nicht zur Verfügung stehen (§ 1 BAföG). Sie kann daher 
nicht darauf verwiesen werden, eine Ausbildung zu wäh-
len oder diese so zu gestalten, dass eine auswärtige Un-
terbringung nicht notwendig wird. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BAföG unterstreicht, dass die dort genannten Ausbil-
dungsstätten - auch im Rahmen einer etwaigen ‚Speziali-
sierung’ - der Art nach ‚wählbar’ sind und sich bei gleichar-
tigen Ausbildungsstätten Einschränkungen nur in Bezug 
auf die Ortswahl ergeben, indem der Besuch einer ent-
fernteren Ausbildungsstätte der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 BAföG 
genannten Art dann nicht förderungsfähig ist, wenn von 
der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumut-
bare Ausbildungsstätte (täglich) erreichbar ist. Der An-
spruch auf eine nach Maßgabe ihrer Eignung und Fähig-
keit bedarfs- und neigungsgerechte Ausbildung um-
schließt bei Menschen mit Behinderung die Wahl einer 
Ausbildungsstätte, die ihrer Behinderung gerecht wird. 
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3.2 Die für die Unterbringung der Auszubildenden anfal-
lenden Internatskosten stehen im Sinne des § 14a Satz 1 
Nr. 1 BAföG in einem ‚unmittelbaren Zusammenhang’ mit 
der Ausbildung. Ein für die Gewährung zusätzlicher Leis-
tungen der Ausbildungsförderung hinreichender Zusam-
menhang besteht auch dann, wenn ein Auszubildender 
eine seiner Behinderung entsprechende Ausbildungsstät-
te besuchen will, dies aber aufgrund der räumlichen Ent-
fernung von Schul- und Wohnort eine Internatsunterbrin-
gung erforderlich macht. Der Wortlaut der Regelung lässt 
eine Auslegung, dass der für die Leistungsgewährung er-
forderliche ‚unmittelbare Zusammenhang’ besteht, jeden-
falls zu (3.2.1). Dieser Auslegung gebührt nach der Sys-
tematik des Ausbildungsförderungsrechts (3.2.2) und dem 
Zweck der Regelung (3.2.4) der Vorzug, ohne dass die 
Entstehungsgeschichte dem entgegensteht (3.2.3). 
 
3.2.1 Der Wortlaut des § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG legt na-
he, in Fällen der vorliegenden Art einen hinreichenden 
Zusammenhang anzunehmen, ohne dies zwingend vor-
zugeben. Der Begriff des ‚unmittelbaren’ Zusammenhangs 
ist auslegungsbedürftig und auslegungsfähig. Ein ‚unmit-
telbarer’ Zusammenhang mit der Ausbildung erfordert je-
denfalls nicht, dass es sich in dem Sinne um Aufwendun-
gen ‚für die’ Ausbildung handelt, dass allein Kosten für die 
ausbildungsbedingte Wissensvermittlung (z.B. Schulgeld) 
erfasst wären. Bei dieser Auslegung hätte § 6 HärteV kei-
nen Anwendungsbereich. Denn die Internatskosten sind 
(ungeachtet des Erfordernisses der pädagogischen 
Betreuung) gerade nicht solche unmittelbar auf die Wis-
sensvermittlung bezogene Kosten. 
 
Ein nach § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG hinreichender unmit-
telbarer Zusammenhang zwischen einer Ausbildung und 
der Internatsunterbringung besteht vielmehr schon dann, 
wenn ohne die auswärtige Unterbringung eine der Behin-
derung entsprechende Ausbildungsstätte nicht besucht 
werden könnte, weil sie vom Wohnort der Eltern aus nicht 
täglich erreichbar ist, und die Internatsbetreuung nicht 
ausschließlich oder vorrangig wegen der Art und Schwere 
einer Behinderung oder sonst zur Sicherung des Erfolges 
der Teilhabe notwendig wird. Bei einer derart aus Entfer-
nungsgründen erforderlichen auswärtigen Unterbringung 
entfällt der unmittelbare Zusammenhang mit der Ausbil-
dung nicht schon deswegen, weil die Behinderung für die 
Wahl der speziellen Ausbildungsstätte (…) maßgebend ist 
und ohne die Behinderung eine wohnortnahe allgemeine 
Ausbildungsstätte (…) besucht werden könnte. Zahl und 
Standorte von Ausbildungsstätten, die für die schulische 
oder berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinde-
rung geeignet sind, sind von den Auszubildenden nicht zu 
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beeinflussen und vom System der Ausbildungsförderung 
hinzunehmen. Die Internatsunterbringung hängt in diesen 
Fällen zwar mit der Behinderung zusammen, welche die 
Wahl des Standortes der Ausbildungsstätte prägt; für die 
Unterbringung in einem Wohnheim bzw. Internat, die bei 
einem Schulbesuch am Wohnort der Eltern nicht erforder-
lich gewesen wäre, ist dann aber unmittelbar die Ausbil-
dung an einem bestimmten Ort und nicht - gar überwie-
gend - die pflegerische, medizinische und soziale Betreu-
ung des Behinderten maßgebend (s. dazu auch BSG, Ur-
teil vom 9. November 1983 - 7 Rar 48/82 - SozR 4100 
§ 56 Nr. 14). 
 
3.2.2 Für einen nach § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG hinrei-
chenden ‚unmittelbaren Zusammenhang’ mit der Ausbil-
dung spricht bei einer systematischen Auslegung durch-
greifend bereits, dass § 2 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 BAföG die 
von der Wohnung der Eltern aus fehlende Erreichbarkeit 
einer weiterführenden allgemeinbildenden zumutbaren 
Ausbildungsstätte als hinreichende Rechtfertigung für eine 
Ausbildungsförderung dem Grunde nach ansieht. § 2 
Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 BAföG weist dementsprechend das 
‚Risiko’, dass eine der jeweiligen Behinderung entspre-
chende schulische Ausbildungsstätte nicht von der Woh-
nung der Eltern aus täglich erreicht werden kann, nicht als 
einen der Behinderung zuzurechnenden (und damit letzt-
lich vom behinderten Auszubildenden zu verantworten-
den) Umstand dem Auszubildenden (bzw. dem für die Si-
cherung und Unterstützung einer schulischen Ausbildung 
zuständigen Sozialhilfeträger) zu. Vielmehr ist dies als ein 
mit der Ausbildung zusammenhängendes, ausbildungs-
förderungsrechtliches Problem zu bewerten - und zwar 
gerade auch für den Fall, dass die Behinderung ursächlich 
für die Wahl (des Ortes) der Ausbildungsstätte ist. Dies 
bedeutet mit Blick auf das Erfordernis eines ‚unmittelbaren 
Zusammenhangs’ zwar keinen Automatismus zwischen 
der Gewährung von Ausbildungsförderung für den Besuch 
weiterführender allgemeinbildender Schulen wegen not-
wendiger auswärtiger Unterbringung dem Grunde nach 
und der Gewährung zusätzlicher Leistungen nach der 
Härteverordnung (s.a. OVG Münster, Urteil vom 10. No-
vember 1982 a.a.O.; BayVGH, Urteil vom 13. Mai 2008 
- 12 B 06.3207 -). Der für § 2 Abs. 1a BAföG ausbildungs-
förderungsrechtlich hinreichende, die Behinderung als 
ausbildungsförderungsrechtlichen Aspekt berücksichti-
gende Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit, eine 
bestimmte, weil auf die Behinderung aus- bzw. eingerich-
tete Ausbildungsstätte zu besuchen, und der auswärtigen 
Unterbringung legt eine entsprechende Auslegung jeden-
falls systematisch nahe. Daher bedürfte es gewichtiger 
Gründe, um für die Anwendung des § 14a BAföG/§ 6 
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HärteV einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und ei-
nen ‚unmittelbaren’ Zusammenhang von Ausbildung und 
aus der auswärtigen Unterbringung folgenden Internatsun-
terbringung zu verneinen. Solche sind nicht erkennbar. 
 
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, nach dem niemand wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden darf, unterstützt diese 
Auslegung. Allerdings geht es vorliegend nicht um den 
Zugang der Auszubildenden zur schulischen Bildung 
selbst, der hier durch eine auf die besonderen Belange 
der behinderten Auszubildenden aus- bzw. eingerichtete 
Schule gewährleistet wird. Es steht auch nicht im Streit, 
dass die Kosten der hiermit verbundenen Internatsunter-
bringung, soweit sie nicht von dem Auszubildenden oder 
seinen Eltern selbst getragen werden können, durch eine 
Sozialleistung (Ausbildungsförderung oder Eingliede-
rungshilfe) übernommen wird. Dem sozialgestaltenden, 
leistenden Gesetz- oder Verordnungsgeber ist ein weiter 
Gestaltungsspielraum zuzubilligen, welchem Sozialleis-
tungssystem er die bedarfsgerechte und bedarfsdeckende 
Hilfeleistung zuordnet. Die Sicherung gleichberechtigter 
Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemein-
schaft und insbesondere im Bereich der schulischen und 
beruflichen Bildung hat Bedeutung für alle Leistungsberei-
che und ist nicht auf die Leistungen der Eingliederungshil-
fe im Rahmen der Sozialhilfe beschränkt. In der Gewäh-
rung von Sozialhilfe liegt auch keine (gar grundrechtlich 
relevante) Diskriminierung. Geht es um die Sicherung ei-
ner der Behinderung entsprechenden Ausbildung, die 
ausbildungsförderungsrechtlich dem Grunde nach förde-
rungsfähig ist, liegt es nahe, in dem Umfange, in dem das 
Ausbildungsförderungsrecht die Deckung hiermit im Zu-
sammenhang stehender Bedarfe zulässt, diese auch im 
Rahmen der Ausbildungsförderung zu decken. Dies be-
deutet keinen allgemeinen, von der einfachgesetzlichen 
Ausgestaltung gelösten Vorrang der Ausbildungsförde-
rung unter Verdrängung der Ergänzungs- und Auffang-
funktion der Eingliederungshilfe und verkennt nicht, dass 
das Ausbildungsförderungsrecht überwiegend typisieren-
de Leistungen gewährt, die nicht an einem individualisie-
renden Bedarfsdeckungsprinzip orientiert sind. Soweit 
aber das Ausbildungsförderungsrecht Raum für eine Aus-
legung lässt, bei der durch die Gewährung von Zusatzleis-
tungen der Ausbildungsförderung besondere Aufwendun-
gen gedeckt werden können, die einem Menschen mit 
Behinderung als Folge der zufälligen - von seiner Behin-
derung unabhängigen - örtlichen Lage der behinderungs-
gerechten Ausbildungsstätten entstehen, spricht Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG dafür, dass dann auch Ausbildungsför-
derung zu gewähren ist. Damit wird zugleich am besten 
der in § 1 BAföG zum Ausdruck kommende Grundgedan-
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ke verwirklicht, allen jungen Menschen - in gleicher Weise 
und ohne Rücksicht auf eine Behinderung - den Zugang 
zu einer den individuellen Fähigkeiten und Neigungen 
entsprechenden Bildung zu ermöglichen. 
 
Keinen weitergehenden Aufschluss bietet für den syste-
matischen Zusammenhang zwischen dem Recht der Aus-
bildungsförderung und der Sozialhilfe deren Nachrang 
(§ 2 Abs. 1 SGB XII). Er gilt auch für die Eingliederungshil-
fe für behinderte Menschen (§§ 53 ff. SGB XII). Der Nach-
rang der Sozialhilfe greift allerdings nur und erst dann, 
wenn und soweit ein auch sozialhilferechtlich anzuerken-
nender Bedarf durch anderer Sozialleistungen gedeckt 
werden kann. Er setzt einen Anspruch auf solche den Be-
darf (teilweise) deckenden anderweitigen Sozialleistungen 
voraus. Aus dem Nachranggrundsatz folgt kein bereichs-
übergreifender, allgemeiner Rechtsgrundsatz dahin, dass 
das Leistungsrecht außerhalb der Sozialhilfe dahin auszu-
legen ist, dass Bedarfe, die gleichermaßen von der (sozi-
alhilferechtlichen) Eingliederungshilfe erfasst werden 
(können), auch zu Leistungen außerhalb der Sozialhilfe 
führen. Die Auffangfunktion der sozialhilferechtlichen Ein-
gliederungshilfe greift nur dort, wo die Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch unter Be-
achtung der Härteverordnung den behinderungsbedingten 
Bedarf nicht abdecken können (s.a. BayVGH, Urteil vom 
13. Mai 2008 - 12 B 06.3207 -); sie wirkt nicht auf die Fra-
ge zurück, ob der mit der Ausbildung eines Menschen mit 
Behinderung im Zusammenhang stehende Bedarf durch 
Leistungen der Ausbildungsförderung zu decken ist.  
 
Der Nachrang der Sozialhilfe steht allerdings dem Argu-
ment entgegen, dass Leistungen der Ausbildungsförde-
rung nicht erforderlich sind, weil ein im Zusammenhang 
mit der Ausbildung stehender Bedarf des behinderten 
Menschen auch durch Leistungen der Eingliederungshilfe 
gedeckt werden kann und bei Ablehnung von Leistungen 
der Ausbildungsförderung der Auszubildende nicht in eine 
‚Leistungslücke’ fällt. Dass die Regelungen der Eingliede-
rungshilfe auf die Ausbildungssituation junger Menschen 
mit Behinderung detaillierter und umfassender eingehen 
und zusätzlich solche spezifisch behinderungsbedingten 
Bedarfe (z.B. besondere Unterstützungspersonen oder 
Lernmittel) berücksichtigen sollen, für deren Deckung in 
der Ausbildungsförderung kein Raum ist, rechtfertigt mit 
Blick auf den Nachrang der Sozialhilfe auch sonst nicht 
eine restriktive Auslegung des Ausbildungsförderungs-
rechts. Der Gesetzgeber hat der sozialhilferechtlichen 
Eingliederungshilfe in Bezug auf die schulische Integration 
von Menschen mit Behinderung ferner nicht in dem Sinne 
eine Bündelungsfunktion beigemessen, dass dort alle 
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nichtschulischen Hilfen zu konzentrieren und zusammen-
zufassen sind, die mit der schulischen Ausbildung behin-
derter Menschen im Zusammenhang stehen. Das von 
dem Verwaltungsgericht herangezogene Instrument des 
Gesamtsplans (§ 58 SGB XII) ist gerade offen dafür, das 
Zusammenwirken der Leistungen unterschiedlicher Leis-
tungsträger zu koordinieren und zu optimieren. Entgegen 
der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts spricht 
dies gerade gegen eine Auslegung der allgemeinen aus-
bildungsförderungsrechtlichen Härteregelungen, die aus-
bildungsbedingte Zusatzbedarfe von Menschen mit Be-
hinderung ausblendet. Einer Konzentration der Leistungen 
in der Eingliederungshilfe im Sinne einer Gewährung von 
‚Leistungen aus einer Hand’ steht bereits entgegen, dass 
in jedem Fall zumindest der Lebensunterhalt der Auszu-
bildenden (einschließlich des allgemeinen ausbildungsbe-
dingten Bedarfs) durch Leistungen der Ausbildungsförde-
rung zu sichern ist, es also allein darum geht, welchen 
Umfang die neben der Eingliederungshilfe gewährten 
Leistungen der Ausbildungsförderung haben. Auch sonst 
ist die Sozialhilfehilfe - jedenfalls im Bereich der Hilfe zum 
Lebensunterhalt - keine Ausbildungsförderung der zweiten 
Ebene (s. § 22 SGB XII; stRspr, BVerwG, Urteile vom 
12. Februar 1981 - BVerwG 5 C 51.80 - BVerwGE 61, 
352, und 14. Oktober 1993 - BVerwG 5 C 16.91 - 
BVerwGE 94, 224; s.a. BSG, Urteil vom 6. September 
2007 - B 14/7b AS 28/06 R - SozR 4-4200 § 7 Nr. 8).  
 
3.2.3 Die Entstehungsgeschichte steht einer Auslegung 
nicht entgegen, die in Fällen der hier zu beurteilenden Art 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Inter-
natsunterbringung und der Ausbildung annimmt und die 
Internatskosten nicht der Eingliederungshilfe zuweist. 
 
§ 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG entspricht hinsichtlich der Tat-
bestandsvoraussetzungen im Wesentlichen § 12 Abs. 5 
BAföG (in der Erstfassung des Gesetzes vom 26. August 
1971, BGBl I S. 1409), der sich seinerseits an § 10 Abs. 5 
AföG angelehnt hatte (BTDrucks VI/1975, 27). Zu § 12 
Abs. 5 BAföG hatte das Bundesverwaltungsgericht (Urteil 
vom 9. Oktober 1973 - BVerwG 5 C 15.73 - BVerwGE 44, 
110) allerdings - in Auswertung der Entstehungsgeschich-
te - entschieden, dass dessen Anwendungsbereich be-
grenzt ist. Andere Gründe als die räumliche Entfernung 
zwischen der elterlichen Wohnung und der zumutbaren 
Ausbildungsstätte, wie etwa Erwerbstätigkeit des allein-
stehenden Elternteils oder beengte Wohnverhältnisse, 
rechtfertigen den erhöhten Bedarfssatz für eine auswärti-
ge Unterbringung nicht; der besondere Aufwand für den 
Besuch eines blinden Schülers in einer auswärtigen 
(Heim-)Schule für Blinde und Sehbehinderte stehe nicht in 
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unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausbildung im 
Sinne des § 10 Abs. 5 AföG. Auch hat der Senat in jener 
Entscheidung angedeutet, dass mit dem Übergang zur 
Härteverordnung jedenfalls kein maßgeblicher Wechsel 
der Tatbestandsvoraussetzungen und ihrer Auslegung 
verbunden sei. Diese Erwägungen zu § 12 Abs. 5 BAföG 
(a.F.) bestimmen die Auslegung des § 14a Abs. 1 Satz 1 
BAföG schon deswegen nicht, weil der Senat ausdrücklich 
nicht entschieden hat, ob die Härteverordnung die Ent-
scheidungsmöglichkeiten, die nach dem vorliegend noch 
maßgebenden früheren Recht bestanden haben, erweitert 
hat, oder ob die Härteverordnung lediglich einen Rechts-
anspruch auf zusätzliche Förderungsleistungen begrün-
det, die auch nach der früheren Regelung des § 12 Abs. 5 
BAföG hätten gewährt werden können. Mit der Einführung 
eines gesetzlichen Leistungsanspruchs auf Zusatzleistun-
gen in den durch die Härteverordnung geregelten Fällen 
(auch) der Internatsunterbringung hat sich außerdem der 
systematische Zusammenhang, auf den die Erwägungen 
des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil vom 9. Oktober 
1973 bezogen waren, geändert, das Bundessozialhilfege-
setz gewährleiste ‚von seiner materiellrechtlichen Rege-
lung her eine gesichertere, gezieltere und individuellere 
Betreuung des Behinderten, als es nach § 10 Abs. 5 
AföG, soweit es sich um den behinderungsbedingten be-
sonderen Aufwand handelt, möglich wäre’ (a.a.O. <111>). 
Dieses Urteil bezieht sich zudem auf den Fall, dass ‚Auf-
wendungen entstehen, die ihre unmittelbare Ursache in 
der Behinderung des Auszubildenden haben, mit denen 
der Behinderung entgegengewirkt werden soll und die zu 
den typischen, im Normalfall entstehenden Ausbildungs-
kosten hinzutreten’ (a.a.O.). Hier stehen indes Internats-
kosten im Streit, die deswegen entstehen, weil die behin-
derte Schülerin eine behinderungsgerechte Ausbildungs-
stätte von der Wohnung der Eltern aus nicht täglich errei-
chen kann und die nicht maßgeblich wegen der medizini-
schen oder pflegerischen Betreuung des behinderten 
Auszubildenden anfallen. Die hier zu beurteilende Fall-
konstellation zur Auslegung des § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG 
ist bereits nicht durch diese zu § 12 Abs. 5 BAföG (a.F.) 
ergangene Rechtsprechung erfasst (a.A. etwa OVG 
Münster, Urteil vom 10. November 1982 - 16 A 582/81 -; 
BayVGH, Urteil vom 10. Januar 2007 - 12 B 06.1996 -; 
SG Dortmund, Beschluss vom 9. September 2008 - S 47 
SO 214/08 ER -). Dann aber greift auch das Argument 
nicht durch, der Gesetzgeber habe mit dem Übergang zu 
einem durch Rechtsverordnung zu konkretisierenden Leis-
tungsanspruch diese ihm bekannte Rechtsprechung nicht 
ändern wollen. Dieser Auffassung ist zuzugeben, dass die 
Entstehungsgeschichte beim Übergang von der gesetzes-
unmittelbaren Härteregelung des § 12 Abs. 5 BAföG (a.F.) 
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hin zu der Schaffung eines gesetzlichen Anspruchs in den 
durch die Rechtsverordnung geregelten Härtefällen (§ 14a 
BAföG i.V.m. der HärteV) keinen Hinweis auf eine Abkehr 
von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
gibt. Die Gesetzesmaterialien (s. BTDrucks 7/556, 4 <Ge-
setzentwurf>, BTDrucks 7/695 <Ausschussbericht> und 
BTDrucks 7/981, 1; 7/1036 <Vermittlungsvorschlag>) ent-
halten indes auch keinen Anhalt dafür, dass Menschen 
mit Behinderung von den Härtezusatzleistungen ausge-
schlossen werden sollten, die eine behinderungsgerechte 
Schule nicht vom Wohnort der Eltern aus täglich erreichen 
können und deswegen in einem Internat unterzubringen 
sind. Der im Vermittlungsverfahren hinzugefügte, heutige 
Satz 2, nach dem durch Verordnung u.a. auch Regelun-
gen getroffen werden können über Ausbildungsgänge, für 
die ein bestimmter Bedarf gewährt wird, die Arten der 
Aufwendungen, die allgemein als bedarfserhöhend be-
rücksichtigt werden, sowie die Arten der Lern- und Ar-
beitsmittel, deren Anschaffungskosten als zusätzlicher 
Bedarf anzuerkennen sind, spricht vielmehr dafür, dass 
der Gesetzgeber den Umfang der Zusatzleistungen in 
Härtefällen differenzierend im Rahmen der Härteverord-
nung gesteuert wissen und keine überspannten Anforde-
rungen an den ‚unmittelbaren Zusammenhang’ der zur Er-
reichung des Ausbildungsziels notwendigen besonderen 
Aufwendungen mit der Ausbildung stellen wollte. 
 
3.2.4 Sinn und Zweck des § 14a BAföG ist es, bestimmte, 
durch Rechtsverordnung der Art nach umschriebene Auf-
wendungen auch über die pauschalierenden Regelleis-
tungen hinaus zu übernehmen, um dem Auszubildenden 
aus Mitteln der Ausbildungsförderung eine adäquate Aus-
bildung zu ermöglichen. Dieser allgemeine Zweck erfasst, 
wie die konkretisierende Härteverordnung belegt, gerade 
auch Mehraufwendungen im Rahmen einer ausbildungs-
bedingten und -geprägten Internatsunterbringung; Zweck 
der Regelung ist nicht, lediglich im nur mittelbaren Zu-
sammenhang zur Ausbildung stehende Aufwendungen 
abzugelten, die als besondere, behinderungsbedingte 
Aufwendungen zu qualifizieren sind.  
 
Eine nicht durch besondere, behinderungsbedingte Pfle-
ge- oder Betreuungsbedarfe veranlasste Unterbringung in 
einem Internat, die nur deswegen erforderlich wird, weil 
eine der Behinderung entsprechende Ausbildungsstätte 
nicht von der Wohnung der Eltern aus täglich erreicht 
werden kann, sichert Menschen mit Behinderung eine be-
darfsgerechte Ausbildung. Die Übernahme der durch ein 
Internat veranlassten, besonderen Aufwendungen ent-
spricht somit dem Zweck des § 14a Satz 1 Nr. 1 BAföG, 
durch Zusatzleistungen in Härtefällen eine Ausbildung zu 
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ermöglichen. Es liegt auf der Hand, dass es einen solchen 
- bei Ausblendung der Leistungen der subsidiären Einglie-
derungshilfe wohl auch mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG unver-
einbaren - ‚Härtefall’ bewirkte, wenn allein wegen der 
räumlichen Verteilung behinderungsgeeigneter schuli-
scher Ausbildungsstätten einem behinderten Menschen 
die Möglichkeit einer begabungsgerechten weiteren schu-
lischen Ausbildung verwehrt bliebe. Der Grund, der für die 
Wahl der Ausbildungsstätte (und damit auch des Ausbil-
dungsortes) maßgebend ist, ist auch dann, wenn er auf 
eine Behinderung zurückzuführen ist, als ausbildungsbe-
dingt anzuerkennen.  
 
3.3 Zur Leistungshöhe steht zwischen den Beteiligten (…) 
nicht im Streit, dass nach § 7 Abs. 1 HärteV bei der Inter-
natsunterbringung die tatsächlich im Bewilligungszeitraum 
zu entrichtenden Kosten ohne Schulgeld (Heimkosten) zu 
übernehmen sind, deren Aufteilung sich nach Abs. 2 rich-
tet, und § 7 Abs. 3 Satz 1 HärteV hier nicht der Gewäh-
rung einer Zusatzleistung entgegensteht. Das Verwal-
tungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass hier neben 
den allgemeinen Internatskosten noch behinderungs- oder 
pflegebedingte Zusatzkosten angefallen wären.  
 
§ 6 Abs. 1 HärteV setzt voraus, dass in dem Internat oder 
Wohnheim auch eine pädagogische Betreuung durch ge-
eignetes Fachpersonal, das zu einer Kommunikation mit 
den Auszubildenden in der Lage ist, erfolgt, so dass die 
Internatskosten regelmäßig deutlich über reinen Unter-
bringungskosten liegen werden, weil von ihnen auch die 
Aufwendungen umfasst sind, die wegen einer entspre-
chenden, auch auf die Behinderungen des betreuten Per-
sonenkreises sowie dessen Alter eingestellte pädagogi-
sche Betreuung entstehen. Solche Mehrkosten der nach 
§ 6 Abs. 1 HärteV gerade als Leistungsvoraussetzung ge-
forderten pädagogischen Betreuung können auch nicht 
als spezifisch behinderungsbedingte Aufwendungen quali-
fiziert werden. Der Senat braucht daher nicht zu erörtern, 
wie Fälle zu beurteilen wären, in denen das Einrichtungs-
entgelt gesonderte Kostenbestandteile enthält, die auf ei-
nen spezifisch behinderungsbedingten Bedarf bezogen 
sind und bei einer Internatsunterbringung von Menschen 
ohne Behinderung mit fachgerechter pädagogischer 
Betreuung so nicht anfallen oder diese doch erheblich 
übersteigen.“ 

 

Diese Erwägungen gelten gleichermaßen im vorliegenden Verfahren. 
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2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Gerichtskosten wer-

den nach § 188 Satz 2 Halbs. 1 VwGO nicht erhoben.  

 

Insoweit hat der Senat in dem vorstehend zitierten Urteil ausgeführt:  

 
„Das Betreiben der Feststellung einer Sozialleistung nach 
§ 95 SGB XII bzw. § 91a BSHG betrifft nicht eine Erstat-
tungsstreitigkeit im Sinne des § 188 Satz 2 Halbsatz 2 
VwGO und wird ungeachtet seiner funktionalen Nähe zum 
Erstattungsanspruch nicht von dieser Regelung erfasst 
(s. etwa VGH Mannheim, Beschluss vom 7. Februar 2006 
- 7 S 2426/05 - FEVS 58, 191/192 <zu § 91a BSHG>; 
BayVGH, Urteil vom 10. Januar 2007 - 12 B 06.1996 - 
a.a.O.). Der Gesetzgeber kann die für Erstattungsstreitig-
keiten zwischen Sozialleistungsträgern eingeführte Aus-
nahme von der Gerichtskostenfreiheit auch auf Verfahren 
zur Feststellung der Sozialleistung erstrecken. Dies hat er 
bisher - offenbar bewusst - nicht getan.“ 

 

Dies gilt ebenfalls für das vorliegende Verfahren. 

 

 

Hund     Dr. Brunn            Prof. Dr. Berlit 

 

  Stengelhofen    Dr. Störmer 
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